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5.4.	Die Mittelauszahlungen erfolgen halbjährlich nach einem 
mit dem LSB abgestimmten Verfahren und zu festgeleg-
ten und abgestimmten Auszahlungsterminen. 

5.5.	Die Regelungen in Tz. 2.1.4 vorletzter und letzter Satz 
der Allg. Abrechnungsbestimmungen finden keine An-
wendung.

6. Nachweisführung
6.1.	Der Sportbund hat über das LSB-Verwaltungspro-

gramm eine Zusammenstellung der von ihm an die 
Zuschussempfänger weitergeleiteten Zuschüsse zu 
erstellen.

6.2.	Der Sportbund ist verpflichtet, diese Zusammenstellung 
und die Anträge der Zuschussempfänger zehn Jahre für 
Prüfzwecke aufzubewahren. Die Unterlagen sind dafür 
jederzeit verfügbar zu halten.

6.3.	Die Zuschussempfänger haben die entsprechenden 
Nachweise nach Ziffer 3 dieser Richtlinie vorzuhalten. 

6.4.	Bis zum 31.01. des Folgejahres bestätigt der vertre-
tungsberechtige Vorstand des Zuschussempfängers 
rechtsverbindlich die korrekte Mittelverwendung und 
unbare Auszahlung von Vergütungen mindestens in 
Höhe des LSB-Zuschusses an die im Vorjahr gem. Ziffer 
3 berücksichtigten ÜL/T auf einem vom LSB/Sportbund 

vorgegebenem Vordruck. Die Auszahlung muss im För-
derjahr erfolgt sein. Soweit die Mittelverwendung nicht 
vollständig nachgewiesen wird, erfolgt eine anteilige 
Rückforderung des nicht nachgewiesenen Zuschusses. 

7. Prüfung der Mittelverwendung
7.1.	Es gelten die Regelungen in Tz. 2.1.12 Nr. 1 - 4 der Allg.

Abrechnungsbestimmungen. 
7.2.	Von einer Rückforderung gegenüber Sportvereinen und 

anderen gemeinnützigen Sportorganisationen wird re-
gelmäßig abgesehen, wenn der zurückzuzahlende Betrag 
100 € nicht übersteigt. Von der Geltendmachung eines 
Zinsanspruchs wird regelmäßig abgesehen, wenn die 
Zinsen 50 € nicht übersteigen. Solche Mittel müssen 
vom Sportbund nicht an den LSB zurückgezahlt werden. 
Verbleibende Restmittel sind über den Sportbund an den 
LSB zeitnah zurückzuzahlen.

7.3.	Der Sportbund ist berechtigt, selbst Prüfungen bei den 
Mittelempfängern durchzuführen.

8. Inkrafttreten/Gültigkeit
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2026 in Kraft und ist
zunächst bis zum 31.12.2027 befristet. Über zwischen-
zeitlich notwendig werdende Änderungen beschließt das
zuständige LSB-Organ.

1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
Für den Trainings- und Übungsbetrieb in den Sportver-
einen sind qualifizierte Übungsleiterinnen oder Traine-
rinnen bzw. Übungsleiter oder Trainer (ÜL/T) von beson-
derer Bedeutung. Der LandesSportBund Niedersachsen
e. V. (LSB) stellt aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes
Niedersachsen seinen Mitgliedsvereinen und anderen
gemeinnützigen Sportorganisationen, ergänzend zu
kommunalen Mitteln, Zuschüsse für lizenzierte ÜL/T zur
Verfügung, die mindestens die 1. Lizenzstufe absolviert
haben.
Es gelten die in den „Allgemeinen Abrechnungsbestim-
mungen für den LSB, seine Gliederungen und Mitglie-
der“ (Allg. Abrechnungsbestimmungen) in der Ziffer 2.1.
genannten Rahmenbedingungen, soweit diese Richtlinie
keine abweichenden Regelungen enthält.

2. Antragsberechtigte
Antragsberechtigte sind Sportvereine und andere ge-
meinnützige Sportorganisationen, die ordentliches
Mitglied im LSB sind. Nicht antragsberechtigt sind Lan-
desfachverbände als ordentliche Mitglieder im LSB.

3. Fördervoraussetzungen
3.1.	Der Antragsberechtigte muss dem LSB bei Zuschussbean-

tragung bis zum Zeitpunkt der Auszahlung des gewährten 
Zuschusses seine Gemeinnützigkeit nachweisen. Liegt die 
Gemeinnützigkeit bei der Zuschussbeantragung vor, wird 
der Antragsberechtigte bei der Mittelverteilung durch den 
Sportbund berücksichtigt. Die Auszahlung dieser Mittel 
setzt die Gemeinnützigkeit zum Auszahlungszeitpunkt vo-
raus. Läuft die Gemeinnützigkeit des Antragstellers nach 
seiner wirksamen Zuschussbeantragung ab, kann eine 
Auszahlung nur erfolgen, wenn er bis zum 31.12. des lau-
fenden Jahres einen gültigen Nachweis seiner Gemeinnüt-
zigkeit vorlegt. Der aktuelle Nachweis der Gemeinnützigkeit 
darf nicht älter als fünf Jahre sein.

3.2.	Der Antragsberechtigte setzt für den geförderten Trainings- 
und Übungsbetrieb in den Sportvereinen qualifizierte ÜL/T 
ein, die im Besitz einer gültigen DOSB-Lizenz sind. Die 
Lizenzen sind bis zum 31.05. des laufenden Jahres mittels 
eines vom LSB und seinen Sportbünden vorgegebenen 
Verfahrens zu melden. 

3.3.	Der Nachweis einer gültigen Lizenz erfolgt über die Regist-
rierung im LSB-Intranet in Verbindung mit dem DOSB-Zer-
tifikat des DOSB-Lizenzmanagement-Systems (DOSB-

LiMS). Stichtag für die Berechnung der Förderung durch 
den zuständigen Sportbund ist der 31.05. eines Jahres und 
bezieht sich auf die an diesem Tag gültigen Lizenzen. Nach-
träglich vorgelegte Lizenzen können für das laufende Jahr 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

3.4.	Die lizenzierten ÜL/T müssen nachweislich und persönlich für 
den Antragsberechtigten im Jahr der Förderung tätig sein. 

3.5.	Gefördert werden können sowohl ehrenamtliche, nebenbe-
rufliche als auch geringfügig beschäftigte ÜL/T. Entschei-
dende Grundlage für die Höhe des Vereinszuschusses ist 
die gültige personenbezogene Lizenz, bzw. sind die vorhan-
denen gültigen personenbezogenen Lizenzen.

3.6.	Der Antragsberechtigte muss eine unbare Auszahlung der 
Vergütung für die nach Ziffer 3.5 förderfähigen ÜL/T min-
destens in Höhe des aus dem LSB-Kontingent gewährten 
Zuschusses im Förderjahr an den ÜL/T vornehmen.

4. Kontingentberechnung, Gegenstand, Umfang und
Höhe der Förderung

4.1.	Die Kontingente für die Sportbünde zur Verteilung an die 
Zuschussempfänger werden nach einem vom LSB-Vor-
stand festgelegten Schlüssel zugewiesen.

4.2.	Die Sportbünde bewirtschaften eigenverantwortlich diese 
Mittel und weisen den Antragsberechtigten nach einem 
einheitlichen Verteilungsschlüssel in ihrem Zuständigkeits-
bereich auf Grundlage der Förderungsvoraussetzungen nach 
Ziffern 3 dieser Richtlinie einen Förderbetrag zu. Dieser ein-
heitliche Verteilungsschlüssel innerhalb eines Sportbundes 
ist dem LSB durch den zuständigen Sportbund mitzuteilen.

4.3.	Für die Berechnung der möglichen Förderung werden 
sowohl die Lizenzen von, nebenberuflich, geringfügig als 
auch ehrenamtlich beschäftigten ÜL/T berücksichtigt.

5. Antragsverfahren, Mittelauszahlung
5.1.	Der Antragsteller reicht den Antrag auf Förderung bis

zum 31.05. des laufenden Jahres für die geplanten 
Einsätze lizenzierter ÜL/T dem zuständigen Sportbund 
nach einem vom LSB vorgegebenen online-gestützten 
Verfahren ein. 

5.2.	Der Sportbund prüft die Anträge mittels eines online- 
gestützten Verfahrens und verteilt die Mittel unter Be-
achtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in seinem 
Zuständigkeitsbereich an die Zuschussempfänger. 

5.3.	Der Sportbund erteilt über das LSB-Verwaltungspro-
gramm eine Mitteilung an die Zuschussempfänger per 
E-Mail.

2.3.1.	Richtlinie für die Bereitstellung von Zuschüssen für lizenzierte 
Übungsleiter*innen und Trainer*innen bei Vereinen


